
2. Satzung zur Änderung der Satzung für Kindertagespflege in 
Ludwigshafen am Rhein 

 

Auf der Grundlage des Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung 

und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), des 

Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) sowie § 24 Gemeindeordnung (GemO) und § 2 Abs. 1 

Kommunalabgabengesetz (KAG) – in der jeweils gültigen Fassung - erlässt die Stadt 

Ludwigshafen auf Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2023 folgende 2. Satzung zur 

Änderung der Satzung für Kindertagepflege in Ludwigshafen am Rhein: 

 

§ 1 

Zu § 2 Erlaubnis zur Betreuung von Kindern in Kindertagespflege 

Absatz 9 wird wie folgt neu eingefügt:  

„Ein Zusammenschluss von zwei Kindertagespflegepersonen mit jeweils fünf gleichzeitig 

anwesenden fremden Kindern in kindgerechten Räumlichkeiten ist, außer in 

Kindertageseinrichtungen, möglich (Großtagespflege). Jede Kindertagespflegeperson bedarf 

einer Erlaubnis gemäß § 2 Absatz 1 und 2 dieser Satzung. Die vertragliche und 

pädagogische Zuordnung des einzelnen Kindes zu einer bestimmten 

Kindertagespflegeperson muss gewährleistet sein. Fallen die Räumlichkeiten der 

Kindertagespflegestelle und der gewöhnliche Aufenthalt der Kindertagespflegepersonen 

auseinander, ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig, in dessen Bezirk 

die Räumlichkeiten der Kindertagesspflegestelle gelegen ist. Die Standards der 

Großtagespflege in Ludwigshafen am Rhein sind verbindlich.“ 

 

§ 2 

Zu § 4 Laufende Geldleistung für Kindertagespflegepersonen 

Absatz 5 wird wie folgt neu eingefügt: 

„Für betriebliche Kindertagespflegestellen, die ihre Kindertagespflegepersonen anstellen, 

wird eine monatliche Pauschale pro Kind gewährt. Mit dieser Pauschale ist die komplette 

laufende Geldleistung gemäß § 4 und § 5 Absatz 1 bis 5 dieser Satzung abgegolten.  

Die Höhe der Pauschale ist der Anlage 1 zu entnehmen. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.“ 

 

§ 3 

Zu § 5 Zahlung laufende Geldleistung (Sachaufwand und Förderleistung) 

Absatz 7 wird wie folgt neu eingefügt: 

„Ein Mietzuschuss wird gewährt für 

1. Kindertagespflegepersonen, die in anderen Räumen (speziell für die Tätigkeit in 

angemieteten Räumen) ihrer Kindertagespflegetätigkeit nachgehen, 

2. Großtagespflegestellen nach § 2 Absatz 9 dieser Satzung. 

Die Höhe der Zuschüsse sind der Anlage 1 zu entnehmen. Sie ist Bestandteil dieser 

Satzung.“ 

 



§ 4 

 

(1) In § 5 Absatz 2 wird „3. Krankheitstag“ in „4. Krankheitstag“ geändert. 

 

(2) § 5 Absatz 4 wird wie folgt ergänzt: 

„Ist die Betreuungsdauer kürzer als ein Kalenderjahr, wird der Zeitraum der 
Weitergewährung entsprechend gekürzt.  
Verbleibt bei der Berechnung der Abwesenheitszeit ein Bruchteil, der mindestens einen 
halben Abwesenheitstag ergibt, wird er auf einen vollen Abwesenheitstag aufgerundet; 
Bruchteile von weniger als einem halben Abwesenheitstag bleiben unberücksichtigt.“ 

 

§ 5 

 

Folgende redaktionelle Änderungen werden vorgenommen: 

(1) In § 2 Absatz 8 Satz 1 und 2 wird das Wort „Weiterbildungen“ durch das Wort 

„Fortbildungen“ ersetzt. 

(2) In § 5 Absatz 6 wird das Wort „Weiterbildung“ durch das Wort „Fortbildung“ und das 

Wort „Weiterbildungen“ durch das Wort „Fortbildungen“ ersetzt.  

 

 

§ 6 

 

Anlage 1 zur Satzung für Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein wird wie folgt neu 

gefasst: 

 

Anlage 1 zur Satzung für Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein 

 

 

1. Höhe der laufenden Geldleistung ab 01.01.2024: 

 

Qualifikation Förderungsleistung  Sachaufwand  
Laufende 

Geldleistung 

Tätigkeitsvorbereitende 

Grundqualifikation nach 

QHB1(160 UE2) 

3,50 Euro 2,50 Euro  6,00 Euro  

Qualifikation nach 

QHB1 (300 UE2) oder 

KTPP3 mit 

Zertifikatsabschluss 

nach DCKTP4 vor 2019 

(160 UE2) 

4,50 Euro 2,50 Euro 7,00 Euro 

1 Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege  

2 Unterrichtseinheit 
3 Kindertagespflegeperson 
4 Qualifizierungskurs nach dem Deutschen Curriculum für Kindertagespflege 



 
Die Erhöhung der laufenden Geldleistung erfolgt nur, wenn der Qualifizierungskurs nach dem 
QHB mit 300 UE erfolgreich und mit einem Zertifikat abgeschlossen wurde.  
Sie wird ab dem auf den Abschluss folgenden Monat gewährt. 
 
Für Kindertagespflegepersonen außerhalb Ludwigshafens, welche Kinder aus oder in 
Ludwigshafen betreuen, gelten dieselben Voraussetzungen.  

 

 

2. Pauschalen 

 

a) Eingewöhnungszeit für die Dauer von 2 Wochen: 100,00 Euro 

b) Übernachtungspauschale: 20,00 Euro je Nacht 

c) Randzeitenbetreuung: Erhöhung der Förderungsleistung je Betreuungsstunde um  

      1,00 Euro 

d) Erhöhter Förderbedarf: Erhöhung der Förderungsleistung je Betreuungsstunde um  

      1,00 Euro 

e) Kosten für Fortbildungen: maximal 300,00 Euro pro Fortbildung 

f) Pauschale für angestellte Kindertagespflegepersonen in Betrieben in Höhe von 

monatlich 1.800,00 Euro pro Kind 

g) Mietzuschuss für Betreuung in anderen Räumlichkeiten oder in Betrieben in Höhe 

monatlich 80,00 Euro pro Kind, maximal bis zu 80% der Kaltmiete. 

 

 

 

§ 7 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 

 

gez.  

Jutta Steinruck  

Oberbürgermeisterin  


